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Massnahme 1: Emissionsarme Gülleausbringtechnik

Februar 2024

Gülle (Gärgülle und flüssige Hofdünger) muss mit emissionsmindernden Techniken ausgebracht werden, die mindestens 
die Emissionsminderung des Schleppschlauchverteilers erreichen. 

Direktzahlung: Ressourceneffizienzbeiträge REB Beitragsdauer 2014 – 2021

Emissionsmindernde Ausbringverfahren
In der Schweiz stammen 92 % der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft (Stand 2010). Ammoniakemissionen entstehen 
im Stall, während der Hofdüngerlagerung sowie beim Ausbringen von Mist oder Gülle und stickstoffhaltigen Mineraldüngern. Bei 
der Verfrachtung von Ammoniak über die Luft und der anschliessenden Deposition werden empfindliche Ökosysteme wie Wälder, 
Hochmoore und artenreiche Wiesen gedüngt, obwohl sie auf stickstoffarme Bedingungen angewiesen sind. Der Eintrag führt auch 
zu einer Versauerung des Bodens und der Gewässer. 
Mit emissionsmindernden Ausbringverfahren wird – im Vergleich zum Breitverteiler – die mit Gülle bedeckte Fläche verkleinert.  
Dadurch emittiert weniger Ammoniak in die Luft und in der Gülle bleibt mehr wertvoller, pflanzenverfügbarer Stickstoff. 

Beiträge für emissionsmindernde Ausbringverfahren 
Gemäss Direktzahlungsverordnung gelten Schleppschlauch, Schleppschuh, Gülledrill sowie tiefe Gülleinjektion als emissions- 
mindernde Ausbringverfahren zur Ausbringung von flüssigen Hof- und Recyclingdüngern. Grundsätzlich werden Geräte unterstützt, 
die mindestens dieselbe emissionsmindernde Wirkung aufweisen wie der Schleppschlauch.

Schleppschlauch Schleppschuh Gülledrill

Arbeitsbreite

6 bis 36 m 3 bis 18 m 6 bis 9 m 

Reihenabstand

20 bis 40 cm 20 bis 30 cm 20 bis 30 cm

Applikator

Schlauch Schuh, Schleifkufe 
Schuh mit Schneidscheibe (Ackerbau) 
oder Stahlmesser (Grasland) 

Ablageort/Ablagetiefe

Bodenoberfläche Leicht eingeritzte Bodenoberfläche 3 bis 8 cm 

Minderung Ammoniakverlust gegenüber Breitverteiler1

30 bis 35 % 30 bis 60 % 70 %

Verschmutzung Pflanzenbestand 

gering weitgehend keine keine

Höhe der Beiträge 

Der Beitrag für mit emissionsmindernden Verfahren ausgebrachtem flüssigem Hof- und Recyclingdünger beträgt CHF 30 pro 
Hektare und Gabe.

1  Die Angaben zur Verlustreduktion beziehen sich auf die Ausbringung von Gülle auf Grasland. Nach UNECE, 2012: Draft guidance document for 
preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. Paper ECE/EB.AIR/2012/L.9, October 2, 2012. Geneva.
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Bisher offiziell anerkannte Techniken sind:

Schleppschlauch Schleppschuh Gülledrill

Bilder: Fliegl Agrartechnik GmbH; A. Leu, Inforama

Für andere Systeme muss ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht werden.

Grundsätzlich muss Gülle – unabhängig von der Ausbringtechnik – möglichst unter idealen Witterungs-, Vegeta-
tions- und Bodenbedingungen ausgebracht werden (siehe Merkblatt). Dies hat einen mindestens so grossen 
Einfluss auf die Emissionen wie die Ausbringtechnik.

Umsetzung
Ab Januar 2022 muss Gülle auf den Flächen im Kanton Thurgau mit emissionsarmer Technik ausgebracht werden. 
Dies gilt auch für die Ausbringung von Gülle und Vergärungsprodukten im Acker- und Gemüsebau. Zudem sollen flüssige 
Hofdünger auf unbestellten Ackerflächen innerhalb von möglichst kurzer Zeit in den Boden eingearbeitet werden.

Im Agate kann unter der Datenerhebung auf der Flächenübersicht im GIS eine Karte mit dem Layer „Schleppschlauch“ 
aufgerufen werden. Auf dieser ist ersichtlich, welche (Teil-)Flächen auf dem Betrieb von der Schleppschlauchpflicht 
befreit sind und welche nicht (rosa gefärbt = pflichtig).

Ausnahmen

1. Bei Betrieben mit einer total begüllbaren Fläche von weniger als drei Hektaren (nach Abzug der ausgenommenen 
Flächen) kann auf die Ausbringung mit Schleppschlauch komplett verzichtet werden.

2. Breitverteiler dürfen weiterhin auf Flächen mit Hangneigungen grösser als 18 % eingesetzt werden.

3. Hochstammobstgärten der Qualitätsstufe 2 (Code 921,922,923) sind von der Pflicht befreit.

4. Für die übrigen Bäume darf pro Baum eine Are von den schleppschlauchpflichtigen Flächen abzogen werden. Diese 
Ausnahme ist für Hochstammobstgärten vorgesehen. Der Betrieb muss diese Flächen dokumentieren.

https://arenenberg.tg.ch/public/upload/assets/109431/Ammoniakverluste%20bei%20der%20Hofd%C3%BCnger-Ausbringung%20reduzieren.pdf


Achtung
Der Breitverteiler darf nur bei den obigen Ausnahmen und bei einer aktuellen Temperatur zum Zeitpunkt der Ausbringung 
unter 18 º eingesetzt werden.

Der Kanton fördert Schleppschuh und Gülledrill mit Fr. 10.00 pro Hektare und Ausbringung.

Lieferengpässe Schleppschlauch
Bei Lieferengpässen verschiedener Technikanbietern ist eine Auftragsbestätigung (ausgestellt vor dem 31. Dezember 
2021) vorzuweisen.

Auskunft

Grundsätzliches Massnahmenplan Ammoniak:  Roland Ilg, Amt für Umwelt, 058 345 52 03

Ausbringtechnik/Strassenverkehr:   Christof Baumgartner, BBZ Arenenberg, 058 345 85 23 oder  
  Markus Koller, Geschäftsführer Kommission Landtechnik VTL,  
  079 643 90 71

Pflanzenbau/Umwelt:   Daniel Nyfeler, BBZ Arenenberg, 058 345 85 21

Kontrolle/Beiträge:   Sebastian Menzel, Landwirtschaftsamt, 058 345 57 23

Vollzug:   Roland Ilg, Amt für Umwelt, 058 345 52 03

5. Bei Einzelflächen von weniger als 25 Aren und/oder weniger als 11 Meter Breite muss kein Schleppschlauch 
eingesetzt werden.

6. Dauerkulturen (z. B. Obstanlagen) sind von der Schleppschlauchpflicht ausgenommen. Details mit Kulturcodes siehe 
Vollzugshilfe: Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft BAFU/BLW, Kap. 3.7.1 Emissionsmin-
dernde Ausbringverfahren.

https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/69220/Naehrstoffe-und-Verwendung-von-Duengern-in-der-Landwirtschaft.pdf?fp=1709014767616

